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Veröffentlichung von Ergebnissen der Umweltinspektion von 
technischen Anlagen 
Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, 
die die Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektio-
nen durch. 

Im Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Ge-
nehmigungen festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten 
gezielt geprüft. 

Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten zu-
sammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 

 

Betreiber:  
Firma FSB-Franz Schneider Brakel GmbH & Co.KG, Nieheimer Straße 38 

Standort:  
Industriestraße 12, 33034 Brakel 

Anlagenbezeichnung:  
Eloxalanlage. 

Datum der Überwachung:  
17. Juni 2012 und 30. April 2013 

Dauer der Überwachung:  
Circa 3,5 Stunden. 

Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  
Angemeldet. 

Zuständige Überwachungsbehörde:  
Bezirksregierung Detmold. 

Umfang der Überwachung:  
Medienübergreifende Überwachung durch Begehung und Einsicht von Prüfprotokollen ent-
sprechend dem Wasserhaushaltgesetz ( Anlage zur Oberflächenbehandlung von Metallen 
durch ein elektrolytisches oder chemisches Verfahren mit einem Volumen der Wirkbäder von 
30 m³ oder mehr) 

Grundlage der Überwachung:  
Anzeige nach § 67 Bundes-Immissionsschutzgesetz vom 11. September 2001 
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Ergebnis der Überwachung: 
☐ Es wurden keine Mängel festgestellt. 

☒ Geringfügige Mängel: 

• Aufgrund von Umbaumaßnahmen am Standort sind Prüfungen nach dem Wasser-
haushaltsgesetz (wiederkehrende Prüfungen nach VAwS) in Absprache mit der Be-
hörde verschoben worden. Bei der Überprüfung wurden dann Mängel festgestellt, für 
dessen Behebung eine Frist bis zum 30. Juni 2013 festgelegt wurde. 

Die Mängel wurden behoben (15. Mai 2013). 

[Geringfügige Mängel sind festgestellte Mängel gegen materielle oder formelle Anforderun-
gen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk 
oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der 
Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.] 

☐ Erhebliche Mängel:  

[Erhebliche Mängel sind festgestellte Mängel gegen materielle oder formelle Anforderungen, 
die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist inner-
halb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängel-
beseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.] 

☐ Schwerwiegende Mängel:  

[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Mängel gegen materielle oder formelle Anforde-
rungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseiti-
gung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Gegebenenfalls ist eine 
Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu über-
prüfen und zu dokumentieren.] 

Veranlasste Maßnahmen: 
Revisionsschreiben und Überprüfung nach dem 30. Juni 2013. 
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